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LANDESBEIRAT FÜR DAS KOMMUNIKATIONSWESEN 
   

Tätigkeitsbericht 2015 
   

Gemäß geltenden Staats- und Landesgesetzen legt der Beirat innerhalb März eines jeden Jahres dem 

Landtag und der Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM einen Jahresbericht vor. 

Dieser Bericht geht auf die wesentlichen Tätigkeiten und Initiativen des Jahres 2015 ein.   

   
Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen ist folgendermaßen zusammengesetzt:  
 
Präsident (von der Landesregierung ernannt): 

 
Roland Turk 
 
Vizepräsident (von der Landesregierung ernannt): 

 
Paolo Pasi 
   
Mitglieder (vom Landtag gewählt): 
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Georg Viehweider 
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Mitarbeiter im Büro des Landesbeirats und deren Aufgabenbereiche 
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Mukesh Macchia, Führung des Registers der Kommunikationsanbieter RKA/ROC, Entscheidungen bei 
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Beauftragte für Schlichtungen bzw. Entscheidungen im Telekommunikationssektor 
   
Hansjörg Dell’Antonio, Schlichter  
Sara Tonolli, Rechtsanwältin 
Michela Luciani, Rechtsanwältin 
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VORWORT 

  
Die Informationsgesellschaft, in der wir seit dem Siegeszug des Internet leben, hat sich mit der Weiterent-
wicklung des Netzes zu einem definitiv sozialen Medium in eine Kommunikationsgesellschaft gewandelt. 
Wir beschränken uns nicht mehr darauf,  Informationen aus dem Netz zu fischen, sondern wir verbreiten 
selbst Informationen. Was wir wissen, was wir erfahren, kommunizieren wir direkt ins Netz, ohne den Filter 
irgendwelcher Mittler oder Gatekeeper. Und auf diese unsere Kommunikation erhalten wir wiederum unge-
filterte Feedbacks aus dem Netz: Die Interaktion in den Medien ist grenzen- und schrankenlos. Diese Ent-
wicklung muss der italienische Gesetzgeber vorausgeahnt haben, als er die bis Ende des letzten Jahrhun-
derts existierenden Rundfunkbeiräte in „Beiräte für das Kommunikationswesen“ umbenannt hat.  
Aus den Regulierungs- und Aufsichtsbehörden des Rundfunks sind Gremien geworden, die sich auch im 
Telekommunikationswesen als Garanten betätigen. In einem sehr freien und sehr harten Telekom-Markt 
braucht es leider Mediatoren als Vermittler zwischen Anbietern und Kunden. Wobei es ein Leichtes sein 
müsste, die Anbieter auch in einem freien Markt in gesetzliche Schranken zu weisen, ihnen solides Ge-
schäftsgebaren zu diktieren. Dann würden die Streitfälle im Telekom-Sektor nicht von Jahr zu Jahr zuneh-
men. Um mehr als 40 Prozent sind sie im letzten Jahr beim Beirat in Bozen angestiegen. 
   
Wegen der rasanten Entwicklung des Internet wäre es höchst an der Zeit, dass sich die Gesetzgeber 
nicht nur mit der technischen Seite dieses Mediums, sondern auch mit der inhaltlichen auseinandersetzen, 
sich also die Kommunikation im Internet genauer anschauen. Jetzt ist erneut eine vorausschauende Ent-
scheidung der Gesetzgeber gefragt, denn die Inhalte des Netzes entziehen sich jeglicher Einflussnahme, 
unter Berufung auf die freie Meinungsäußerung. Dies ist zwar urdemokratisch, aber ganz ohne Rahmen 
und Grenzen soll und kann Kommunikation nicht erfolgen.  
Doch die Kommunikatoren des Web fordern Freiheiten ein, die in den traditionellen Medien nicht denkbar 
waren und bis heute nicht denkbar sind. Das hat die Südtiroler Landesregierung deutlich zu spüren be-
kommen, als sie versuchte, die lokalen Online-Medien zum Sperren von Leserkommentaren zu bewegen, 
die nicht mit Realnamen unterzeichnet sind. Der Widerstand ließ nicht auf sich warten.  
 
Einer Reglementierung widersetzt sich das Internet-Volk aber mit Macht und wir regionale Medienaufseher 
sind nicht einmal befugt, die Journalisten der Online-Medien zu ethischem Handeln zu bewegen, ge-
schweige denn die Leser. Die bestehenden Gesetze zur Medienaufsicht klammern das Internet nämlich 
schlichtweg aus. Es ist jedoch ein schwieriges Unterfangen, das weltweite Netz mit nationalstaatlichen 
Gesetzen regeln zu wollen. Nicht von ungefähr lässt die im römischen Parlament seit Jahren in Ausarbei-
tung befindliche Charta des Internet, eine Art Grundgesetz des Netzes, noch immer auf sich warten. 
   
   

Dr. Roland Turk 
 
 

 
 

Präsident des Landesbeirats für das 
Kommunikationswesen 
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ROLLE UND ZUSTÄNDIGKEITEN DES KOMMUNIKATIONSBEIRATES 
  
Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen ist ein unabhängiges Regulierungs- und Kontrollorgan
des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene. Die Bereiche seiner Aufsicht erstrecken sich vom Rund-
funkwesen bis zur Telekommunikation und zur öffentlichen Verwaltung. Angesiedelt ist der Kommunikati-
onsbeirat beim Landtag, der auch seine Tätigkeiten zum Teil finanziert. Ein zweiter Teil der Finanzierung
wird von der römischen Authority für das Kommunikationswesen AGCOM bestritten. AGCOM hat dem
Beirat folgende Kompetenzen im lokalen Medienwesen übertragen.  
  
  

Die von der Authority AGCOM delegierten Befugnisse des Kommunikationsbeirats 
  

 Schlichtungen bzw. Entscheidungen in Streitigkeiten zwischen Telekommunikationsanbietern
(Internet, Festnetz und Mobiltelefonie) und deren Kunden. Ein kostenloser Dienst für alle Telefon-
kunden, einerlei ob es sich um Private oder Unternehmen handelt. Der Schlichtungsversuch ist vor
dem eventuellen Gang zu Gericht verpflichtend.   

  
 Kinder- und Jugendschutz in Rundfunk und Fernsehen. Schutz der Würde der Personen. 
  
 Recht auf Richtigstellung falscher Nachrichten in den lokalen Rundfunk- und Fernsehsendern. 
  
 Monitoring des privaten lokalen Fernsehens hinsichtlich des Pluralismus in der Berichterstat-

tung, der Einschränkungen für Werbung, und der Pflicht, mindestens 24 Stunden pro Woche ein
eigenständiges Programm auszustrahlen. 

  
 Überwachung der Transparenz und Repräsentativität von Umfragen, die in lokalen Medien,

einschließlich der Print- und elektronischen Medien veröffentlicht werden. 
  
 Führung des Registers der lokalenKommunikationsanbieter RKA/ROC. Dieses Register dient

der Offenlegung der Besitzverhältnisse in Kommunikationsunternehmen, damit die zuständigen
Garantiebehörden gegebenenfalls Konzentrationen im Medienwesen verhindern, den Pluralismus
im Informationssektor überprüfen und Beteiligungen ausländischer Unternehmen begrenzen kön-
nen. Wegen der zeitweilig umkämpften Besitzverhältnisse beim Telekommunikationsunternehmen
Brennercom erfuhr das RKA im Jahr 2015 kurzzeitig eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit.   

  
  

Die eigenen Befugnisse des Kommunikationsbeirats 
  

 Par-Condicio-Gesetz: in unterschiedlicher und abgestufter Weise sind alle Rundfunkmedien
zur Gleichbehandlung der Parteien und Kandidaten während des Wahlkampfs verpflichtet. Öf-
fentliche Verwaltungen – somit auch die Personen mit Regierungsverantwortung - müssen ih-
re Publikationstätigkeit vor den Wahlen auf das Notwendigste einschränken.  Der Beirat über-
wacht die Einhaltung des Par-Condicio-Gesetzes Nr. 28/2000 und führt bei Verstößen die
Vorerhebungen durch, aufgrund derer die Authority Sanktionen verhängt. Rundfunk und Fern-
sehen sind aber auch außerhalb der Wahlzeiten zu einem grundsätzlichen Pluralismus ver-
pflichtet.  

  
 Medienförderung: Der Kommunikationsbeirat überprüft die Gesuche der Antragsteller um

staatliche Beihilfen und um Fördersummen des Landes. Er erstellt die Ranglisten der Medien,
die zu öffentlichen Förderungen zugelassen sind. Bei der Medienförderung arbeitet der
Beirat unmittelbar im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung MISE.  

  
 Studien, Beratung: Der Landesbeirat ist das beratende Organ von Landtag und Landesregie-

rung in Fragen des Kommunikationswesens. Im Laufe der Jahres 2015 war der Präsident des
Beirats als Berater eng in die Ausarbeitung der Gesetzesnovelle zum Mediengesetz einge-
bunden. Der Beirat kann Studien und Erhebungen in Auftrag geben, um die Qualität des Me-
dienwesens zu verbessern.   
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Finanzmittel des Kommunikationsbeirats 
  
Für die Ausübung seiner vielschichtigen Tätigkeiten stehen dem Kommunikationsbeirat Gelder aus zwei
Quellen zur Verfügung. 
  
Dies sind Mittel des Südtiroler Landtags und Mittel der Authority für das Kommunikationswesen Agcom.  
  
Aus der Tabelle (vgl. Anlage Nr. 1) geht hervor, dass die Mittel der Aufsichtsbehörde AGCOM für 2015
82.688,83 € betrugen und jene des Landtags  32.000 €. Überschüssige Summen fließen wieder in die
Kassen des Landtags zurück.  
  
Die Mittel der Authority Agcom sind für die von ihr delegierten – und oben näher beschriebenen - Befug-
nisse zu verwenden. Der größte Aufwand gilt dabei der gütlichen Beilegung von Streitfällen im Telekom-
munikationssektor. Hier fallen Honorare für zwei beauftragte Rechtsanwältinnen und einen unabhängigen
Schlichter ins Gewicht. Diese nicht unwesentlichen Kosten der Schlichtungen werden  durch den geldwer-
tigen Vorteil bei weitem aufgewogen, den die Telefoniekunden aus diesem für sie völlig unentgeltlichen
Dienst ziehen. So sind im Jahr 2015 knapp 326.000 Euro im Schlichtungswege von den Telekommunikati-
ons-Anbietern an deren Kunden zurückgeflossen. Dem steten Bemühen des Beirats um Einsparungen
zufolge konnten die Beauftragungen an Rechtsanwälte halbiert werden.   
Das Monitoring privater lokaler Fernsehunternehmen schlägt mit gut 9.000 Euro zu Buche. Das Monitoring
überprüft in erster Linie die Einhaltung der Regeln bezüglich Pluralismus, Werbesendungen, Jugendschutz
und Menschenwürde. 
Darüber hinaus hat der Kommunikationsbeirat mit einer mehrjährigen Sensibilisierungskampagne begon-
nen, die sowohl aus Mitteln der AGCOM als auch mit Landesmitteln bestritten wird. Die Kampagne begann
2015 mit dem Strang „Ethik im Internet“ und wird 2016 mit der Thematik „Rechte der Hörer“ fortgeführt. 
  
Die Mittel des Landtags wurden ebenso verantwortungsvoll verwendet wie jene der AGCOM. Anteilsmä-
ßig am meisten für die mehrjährige Sensibilisierungskampagne, die auch aus dem Topf der AGCOM ge-
speist wird, sowie für die Vermittlung von Medienkompetenz an Lehrer und Jugendliche, die vor allem in
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Film und Medien umgesetzt  wird. Journalistenfortbildung und
Gutachten im Auftrag der Landesregierung bilden einen weiteren Ausgabenteil. 
Anmerkung: Im Februar 2015 hat der Kommunikationsbeirat beim Landtag um die Bereitstellung von
40.000 Euro für die von der Landesregierung beantragte Erhebung der Hörer- und Seherzahlen im Rund-
funk beantragt. Da inzwischen aber gesetzlich verankert wurde, dass nicht der Kommunikationsbeirat,
sondern das Statistikamt ASTAT die Erhebung vornehmen wird, hat der Beirat diese Summe nicht in An-
spruch genommen. 
  
  

DAS SPEKTRUM DER ELEKTRONISCHEN UND DIGITALEN MEDIEN IN SÜDTIROL 
  
Im Fernseh- und Radiosektor ist in Südtirol eine Sender-Vielfalt vorhanden, die ihresgleichen sucht. Der
öffentlich-rechtliche Lokalsender RAI Südtirol feiert 2016 runde Jubiläen einer langen Geschichte: 50 Jahre
Fernsehen und 70 Jahre Radio in deutscher Sprache. Der österreichische Rundfunk ORF strahlt seit ge-
nau 15 Jahren im Fernsehen das Südtirol-Magazin „Südtirol heute“ in der Provinz Bozen und im Bundes-
land Tirol aus. (Anmerkung: Bezüglich der grenzüberschreitenden Sendungen besteht nach Auffassung
des Beirats Klärungsbedarf über die Zuständigkeiten der jeweiligen Aufsichtsbehörden). 
  
Das breite öffentlich-rechtliche Spektrum an Sendern wird zudem durch eine Vielzahl privater Radiosender
und einer Handvoll Fernsehunternehmen bereichert, die auch den Ladinern, zusätzlich zur RAI, Program-
me in ihrer Sprache anbieten. Allerdings ist das private Ladiner-Fernsehen des Anbieters Südtirol-TV in
Frage gestellt, wenn der Beitrag seitens der Region Trentino-Südtirol (etwa 40.000 Euro) ausfällt.  
  
Wohl wegen der drei Sprachgruppen in Südtirol, die von den Medien meist getrennt bedient werden, ist
deren Anzahl in Südtirol höher als im Trentino und etwa doppelt so hoch wie im Nachbarland Tirol, jenseits
des Brenners.  
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Die wirtschaftliche Situation der privaten Rundfunksender 
  
Das Werbeaufkommen der privaten TV-Sender Südtirols bewegt sich auf einem niedrigen Niveau, vergli-
chen mit dem vom Gesetz erlaubten Höchstanteil von 25 % der Sendezeit. Zwei vom Kommunikationsbei-
rat monitorierte TV-Sender – ein deutscher und ein italienischer -  hatten ähnlich wie im Jahr zuvor einen
Anteil an Werbesendungen von 4 bzw. 6 % an der rund um die Uhr ausgestrahlten Sendezeit.  
Sieht man sich die Spitzen der Werbeeinschaltungen an, so erkennt man die unterschiedlichen Fernseh-
Gewohnheiten bei der deutschen und der italienischen Volksgruppe in Südtirol. Während der italienische
Sender seine Werbeeinschaltungen fast gleichförmig über den ganzen Tag verteilt, konzentriert der deut-
sche Sender seine Werbetätigkeit auf das Abendprogramm.  
 
Die im Einheitstext 177/2005 enthaltenen Vorschriften zu Werbesendungen werden leider nicht lückenlos
eingehalten. Erneut musste ein Inhalteanbieter zur genauesten Einhaltung der Auflagen in Bezug zu Wer-
beeinschaltungen ermahnt werden. Der Kommunikationsbeirat pocht strikt auf die deutliche Kennzeich-
nung von Werbeeinschaltungen. Der Konsument hat das Recht, Werbung von redaktionellen Inhalten klar
und unmissverständlich unterscheiden zu können.  
  
  

Tabelle – Maximale Werbezeit pro Stunde im Abendprogramm (dt. Sender) 
  

 

Werbung
14%

Programm
86%

 
 

  
  

BEITRÄGE 
Staat und Land greifen den lokalen Medien unter die Arme 

  
Lokale Rundfunkbetreiber können beim Ministerium für Wirtschaftsentwicklung um Beiträge ansuchen.
Diese Ansuchen werden direkt an das Ministerium gestellt. Anders verhält es sich mit den staatlichen Bei-
trägen für lokale Fernsehsender. Die Ansuchen der kommerziellen TV-Sender auf regionaler Ebene nimmt
in Südtirol der Kommunikationsbeirat entgegen. Er prüft die Zulässigkeit der Ansuchen und erstellt eine
Rangliste, die anschließend zum Zweck der Auszahlung der Beiträge an das Ministerium weitergeleitet
wird. 
Diese Staatsbeiträge werden voraussichtlich deutlich erhöht werden, wenn die Regierung ihren Plan um-
setzt, einen Teil der erwarteten  Mehreinnahmen aus den RAI-Gebühren den  privaten lokalen Rundfunk-
unternehmen zukommen zu lassen. 
  
  

Bald 50 Millionen mehr für private Lokalsender? 
  
Die Einhebung der Rundfunkgebühren mit der Stromrechnung ab 2016 wird nach Schätzungen zu bedeu-
tenden Mehreinnahmen führen. Ein Teil dieser Mehreinnahmen soll nach den Plänen der Regierung in
Rom den lokalen privaten Radio- und TV-Unternehmen in Form von Staatsbeiträgen zugeführt werden. Die
in diesem Zusammenhang genannte Summe beläuft sich auf 50 Millionen Euro. Wenn dieser Betrag nach
dem bisher angewandten Schlüssel auf die Regionen aufgeteilt wird, können Südtirols Rundfunkunterneh-
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men mit einer Aufstockung der Fördersumme um etwa 200.000 Euro zusätzlich rechnen. Ein bedeutender
Zuwachs, der auch die Beitragspolitik des Landes Südtirol beeinflussen wird. 
  
  

Landesbeiträge – ein Modell, das die Provinz Trient nachahmen will. 
  
Die Landesbeiträge im Ausmaß von einer Million Euro für das Bezugsjahr 2014 kumulieren sich mit den
Staatsbeiträgen. Diese Landesbeiträge werden zusätzlich zu allfälligen Beihilfen im Rahmen der allgemei-
nen Wirtschaftsförderung gewährt: im Sinne einer reinen Medienförderung zum Erhalt der Vielfalt und Qua-
lität der Information in Südtirol.  
Nach einer langen Vorbereitungszeit von fast anderthalb Jahren hat der Südtiroler Landtag im Herbst 2015
das reformierte Medienförderungsgesetz von Landeshauptmann Arno Kompatscher genehmigt. Es ge-
währt den privaten Rundfunkbetreibern und den im Internet auftretenden Nachrichtenmedien Beihilfen für
ihren Dienst in den drei Landessprachen. Die Ausarbeitung des Gesetzes und der dazugehörenden Durch-
führungsverordnungen begleitete der  Kommunikationsbeirat intensiv in beratender Form. Der Kommuni-
kationsbeirat vertritt beim sensiblen Thema Medienförderung zwei Grundsätze: Die Zuwendungen
der Landesregierung an die Medien dürfen keine Abhängigkeiten erzeugen und sie sollten in erster
Linie die Qualität und Vielfalt von Sendungen fördern.  
Nach Verabschiedung des Gesetzes reichten 31 Südtiroler Medienunternehmen Gesuche um Fördergeld
beim Kommunikationsbeirat ein. Die Anzahl der Ansuchen ist im Vergleich zum Vorjahr um 8 gestiegen.
Dies liegt unter anderem daran, dass die Zugangshürden herabgesetzt wurden. 
  
  

Tabelle – Medien, die beim Land Südtirol um Beihilfen angesucht haben: 
 
 

Medium Anzahl 
- Hörfunksender 18 (15 dt.,2 ital.,1 lad.) 
- TV-Sender 3 (2 ital., 1 dt.) 
- Online-Medien 10 (6 dt., 2 ital., 

2 zweispr.) 
  
  
  

 
Das novellierte Medienförderungsgesetz des Landes. Die Unterschiede zur staatlichen 

Förderung 
  
Während das Ministerium für die Wirtschaftsentwicklung bei der Förderung von TV-Unternehmen als eines
der Kriterien deren Umsatz berücksichtigt, honoriert das Landesgesetz u. a. die Verbreitung der  Massen-
medien. Voraussetzung für eine Landesförderung ist die Beschäftigung von mindestens einem Journalis-
ten. Dies gilt aber nur für TV-Sender und Online-Medien. Die Radiosender sind nicht verpflichtet, Journalis-
ten zu beschäftigen, weder im Sinne der staatlichen, noch im Sinne der Landesförderung. Das Radio wird
von der Medienpolitik Italiens immer noch als ein Medium wahrgenommen, das vor allem der musikali-
schen Unterhaltung dient.  
 
Laut Landesgesetz wird vom Fördertopf ein Grundbeitrag von 20% auf alle zugelassenen Medien verteilt,
wobei Fernsehunternehmen aufgrund ihres beträchtlichen technischen Aufwands das Vierfache des
Grundbeitrags erhalten, der für Onlinemedien ausbezahlt wird. Die Anhebung des Sockels auf 20 % ist
neu. Die Gesamtsumme der Landesförderung beträgt für das Bezugsjahr 2014 eine Million Euro. 
  
  

Online-Medien im Vormarsch  
Rundfunk konstant 

   
Während die Zahl der Radiosender in Südtirol konstant bleibt (es werden keine neuen Sendefrequenzen
mehr vergeben), nehmen die Angebote an Information im Internet zu.  Mitte des Jahres 2014 hatten nur
zwei Online-Medien um Landesgelder angesucht, Ende 2015, also nur anderthalb Jahre später, waren es
bereits zehn. Dazu muss aber erwähnt werden, dass den Newsportalen der Zugang zu Fördergeldern
erleichtert wurde, indem die geforderte Mindestanzahl an News-Beiträgen herabgesetzt wurde. Die Förde-
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rung können auch mehrsprachige Medien beanspruchen. Und diesbezüglich fällt  auf, dass Onlinemedien
vereinzelt zweisprachige Auftritte anbieten. Ein Wagnis, das in Rundfunk und Fernsehen kaum eingegan-
gen wird. 
   
   

Intensive Beratungstätigkeit des Kommunikationsbeirats 
   
Während der Ausarbeitungsphase des Landesmedienförderungsgesetzes wurde der Kommunikationsbei-
rat häufig zu Rate gezogen. Etwa zwei Dutzend Arbeitsitzungen mit den Fachleuten der Landesregierung
umfasste die Beratungstätigkeit, fünf Treffen mit den Medienvertretern, zwei Treffen mit den Journalisten-
vertretern, eine Anhörung des Beiratspräsidenten im Ersten Gesetzgebungsausschuss des Landtags so-
wie sein Beisein bei der Endabstimmung im Landtag. Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen
brachte auch zwei schriftliche Gutachten für die Landesregierung bei. 

   
   

Heißes Eisen Online-Kommentare von Internet-Usern 
   
Im Zuge der Novellierung des Medienförderungsgesetzes fügte die Landesregierung einen Passus in die
neuen Förderregeln ein, der eine Erziehung der User zu ethischem Verhalten im Internet zum Ziel hat. Die
Ablehnung seitens der Presse, der Leser und der Inhalteanbieter selbst war groß. Von Maulkorb-Erlass
war die Rede, Knebelung jener Bürger, die in Leserforen frei ihre Meinung zum Ausdruck bringen wollen. 
Der ursprüngliche Plan der Gesetzeseinbringer, Geldzuwendungen nur jenen Online-Medien zuteil werden
zu lassen, die in den Leserforen keine Kommentare und Einträge zulassen, die nicht mit den realen Namen
der Verfasser gezeichnet sind, wurde fallen gelassen zugunsten einer weniger rigiden Zugangsvorausset-
zung. Die Registrierung der Schreiber, die gewährleistet, dass die Redaktion Namen und Adresse der
Verfasser kennt.  Grundlage für diese Entscheidung der Landesregierung waren zwei Gutachten des Lan-
desbeirats für Kommunikation.  
Die Registrierung der Leserbriefschreiber stellt eine Zugangshürde zu den Leserforen dar, die zu einer
drastischen Abnahme der Leserbeteiligung in den Foren führt. Offenbar scheuen die Leser aus verschie-
denen Gründen den etwas aufwändigen Weg zur Registrierung im Forum mit Klarnamen bzw. Zugangsco-
de.  
Nichtsdestotrotz haben nach dem Inkrafttreten des neuen Mediengesetzes nach und nach auch solche
Online-Medien die Registrierungspflicht übernommen, die sich anfangs teils vehement für einen freien
Zugang anonymer Leserbriefschreiber ausgesprochen hatten.  

   
   

Dem Phänomen der Leser-Kommentare auf der Spur 
Tagung zu Online-Kommentaren  

   
Im Mai 2015 hat der Kommunikationsbeirat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Film und Medien zu einer
Tagung geladen, auf der das Phänomen der Leser-Einträge in News-Portalen beleuchtet und die Folgen
dieses Phänomens besprochen wurden. Zunächst berichtete die Vertreterin eines Südtiroler Nachrichten-
portals über das Wesen der Online-Kommentare aus der Sicht der Redaktionspraxis. Anschließend sprach
ein Rechtsanwalt über die rechtlichen Aspekte am Schnittpunkt von Meinungsfreiheit, Eigenverantwortung
der Verfasser von Kommentaren und der Verantwortung und Haftung der Portalbetreiber. Ein Mediensozio-
loge schilderte schließlich die Gruppendynamiken von Online-Kommentaren. Die anschließende Diskussi-
on war angeregt, das Medienecho auf die Tagung beträchtlich. 

   
   

DAS FERNSEHEN 
Was senden die privaten TV-Anstalten?  

Der Landesbeirat als Garant  
für Fairness und Vielfalt 

  
Die bei privaten Fernsehsendern durchgeführten Stichproben des Landesbeirats für das Kommunikations-
wesen haben keine wirklichen Verstöße gegen die Auflagen der einschlägigen Rundfunkgesetze, insbe-
sondere des Einheitstextes 177/2005 zutage gefördert, wohl aber einige grenzwertige Fälle.  
Der Landesbeirat monitorierte im Auftrag und auf Kosten der Authority für das Kommunikationswesen AG-
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COM einen deutschsprachigen und einen italienischsprachigen TV-Sender der Provinz Bozen, um stich-
probenartig zu überprüfen, ob eine faire Information der Seher stattfindet. Das Monitoring hat sich laut
Vorgabe der Authority AGCOM  auf folgende Beobachtungsfelder zu konzentrieren:  
  
- Kinder- und Jugendschutz: Mit besonderer Strenge wird auf den Schutz der Jugendlichen im Fernse-
hen geachtet. Es dürfen keine Inhalte gesendet werden, die die seelische und moralische Entwicklung von
Minderjährigen beeinträchtigen könnten. Sender, die den Jugendschutz missachten, werden nicht nur zu
Geldstrafen verurteilt, sondern auch von Staats- und Landesbeiträgen ausgeschlossen. 
Beanstandet, aber letztendlich vom Beirat archiviert, wurde ein Musikvideo mit Gewaltszenen, das in der
sogenannten „geschützten“ Sendezeit von einem lokalen TV-Sender ausgestrahlt wurde. Die Archivierung
erfolgte nach Beratung mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft.  
  
- Zuschauerschutz: Auch die Würde der Erwachsenen darf von den Medien nicht verletzt werden. Die
Grundrechte der Person sind jederzeit zu gewährleisten. Hetzerische Sendungen sind verboten, ebenso
vulgäre Ausdrucksweisen und intolerante Verhaltensweisen, auch in Sportsendungen. 
  
- Wahrung der Grundsätze des Pluralismus: Dieser Bereich ist unterteilt in einen sozio-kulturellen Plura-
lismus, der alle gesellschaftlich relevanten Gruppen berücksichtigt, und in einen politisch-institutionellen
Pluralismus. In diesem Falle geht es um die Gleichbehandlung aller politischen und institutionellen Vertre-
ter der Gesellschaft.  
  
- Auflagen für Werbesendungen: Werbung im Fernsehen muss als solche deutlich gekennzeichnet wer-
den, damit Werbeeinschaltungen vom Zuschauer unmissverständlich als Werbung erkannt werden. Diese
Kennzeichnungspflicht dient der Unterbindung von Schleichwerbung. Die Dauer der Werbung darf im Pri-
vatfernsehen 25 % der Sendezeit nicht überschreiten, für bestimmte Produkte und Dienstleistungen darf
überhaupt nicht beworben werden, in anderen Fällen ist die Sendezeit zum Schutz der Kinder und Jugend-
lichen auf Tageszeiten begrenzt, zu denen Kinder in der Regel nicht unbeaufsichtigt  vor dem Fernseher
sitzen.  
 
Beim Monitoring wurde ein Werbespot entdeckt, der mehrmals gesendet wurde, aber nicht als Werbung
gekennzeichnet war. Der Beirat sah aber nach eingehender Prüfung des Falls von einer Geldstrafe ab, weil
den Zuschauern kein Schaden entstanden ist bzw. weil keine beabsichtigte Verschleierung der Werbung
zu erkennen war. 
  
  

Politik im Fernsehen: deutsche und italienische Sender gewichten unterschiedlich. 
  
Aus den mehrjährigen Stichproben über die politische Berichterstattung im lokalen Privatfernsehen kann
man eine Tendenz ablesen, die eine gängige Hypothese der Journalistik bestätigt:  dass nämlich die Re-
daktionen Themen auf die Sendeliste setzen, die sie von besonderem Interesse für ihre Zuseher erachten.
Gemünzt auf die politische Berichterstattung bedeutet dies, dass italienische Nachrichtensendungen ein
größeres Spektrum an politischen Parteien zu Wort kommen lassen als die deutschen.  
 
Da das Parteienspektrum auf italienischer Seite bunter ist als auf deutscher, kommen folgerichtig mehr
Parteien in den italienischen Informationssendungen vor als in deutschen. Die Redaktionen berichten ten-
denziell also mehr über jene Politiker, die die Sprache der Zuschauer sprechen. Der italienische Sender
berichtete im Durchschnitt über neun Parteien in seinen Nachrichtensendungen, der deutsche
Sender über fünf. Wobei zu erwähnen ist, dass sich in der letzten Stichprobe die Parteienpräsenz im
deutschen Privatfernsehen erhöht hat.  
Signifikant ist aber vor allem die Tatsache, dass Politik im deutschen Lokalfernsehen generell eine viel
geringere Rolle spielt als im italienischen. Italienische Nachrichtensendungen werden dominiert von politi-
schen Themen, in den deutschen wurde hingegen in erster Linie über Wirtschaftsthemen berichtet. 
  
  

FRAUEN IM FERNSEHEN  
Überdurchschnittliche Präsenz in Südtirols TV-Sendern 

Bestnoten sogar im internationalen Vergleich 
  
Expertinnen des „Osservatorio di Pavia“, eines auf TV-Analysen spezialisierten Instituts, haben für den
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Kommunikationsbeirat eine Studie zur Darstellung der Frau im Südtiroler Lokalfernsehen erstellt. Diese
ergab erstaunliche Werte: Die Häufigkeit, mit der hierzulande Frauen in den Fernsehberichten interviewt
oder zitiert werden, liegt mit 25,5 % über dem internationalen Durchschnitt von 24 % und der Abstand zu
den italienischen TV-Sendern ist sogar überdeutlich: In Italien erreichen die Frauen in den Nachrichten nur
einen Anteil von 20 %.  
 
Dem Grundsatz der Sozialwissenschaft folgend, wonach das Fernsehen die reale Gesellschaft abbildet,
kann man also aus diesen vergleichsweise häufigen Berichten über Frauen als Protagonistinnen, News-
maker und Opinionleader schließen, dass die Rolle der Frau in Südtirol bedeutender ist als im weltweiten
Durchschnitt. Obschon auch hierzulande die Männer das Sagen haben: in den Schlüsselstellen von Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung und somit auch im Fernsehen. Die Studie unterteilt die Präsenz der Frau in
verschiedene Bereiche wie Politik, Expertise, usw. Sie zeigt übrigens ein leichtes deutsch-italienisches
Gefälle auf: die deutschen Fernsehredaktionen berichten noch häufiger über Frauen als die italienischen.  
 
Und wie sind die Geschlechter innerhalb der Redaktionen vertreten? Die Teams der Fernsehsender beste-
hen mittlerweile etwa zur Hälfte aus Männern und zur Hälfte aus Frauen. Die Maßstäbe für die Studie sind
jene des „Global Media Monitoring Project GMMP“ mit 130 teilnehmenden Ländern. Die Resultate werden
alle fünf Jahre unter dem Titel „Who makes the News“ zwischen den Staaten und Regionen verglichen 
  
Langzeitstudie bestätigt Frauenpower in Südtirol: Das oben beschriebene Verhältnis Mann/Frau in den
TV-Nachrichten verbessert sich weiter zugunsten der Frauen, wenn man die Stichproben aus vier Jahren
Monitoring zusammenfügt. Mit Interview und Originalton kamen während der letzten drei Jahre männliche
Entscheidungsträger und Politiker in deutschen Nachrichtensendungen Südtirols mit einer Häufigkeit von
ca. 70 % vor, in italienischen zu 75 %. Frauen wurden auch laut mehrjährigem Monitoring von deutschen
TV-Journalisten etwas öfter interviewt als von italienischen: Das Verhältnis liegt bei 30 % zu 25 %. 
 
 
 

 

TABELLE 
  
Die Geschlechter im Fernsehen: Interviews mit politischen und institutionellen VertreterInnen 
 

Deutsches TV Italienisches TV 
Männer / Frauen Männer / Frauen 

70 % / 30 % 75 % / 25 % 
 
 
 
 
  

 
RAI Südtirol wird nicht monitoriert 

Die Pläne der Authority AGCOM 
  
Während alljährlich mindestens 30 % der privaten lokalen Fernsehsender eine Zeit lang monitoriert werden
um die Einhaltung der weiter oben genannten Auflagen des Legislativdekrets 177/2005 zu überprüfen, ist
das Monitoring der RAI außerhalb der Wahlzeiten nicht Sache des Kommunikationsbeirats. Zurzeit überar-
beitet die Authority AGCOM die Richtlinien zum Monitoring, wobei auch eine Überprüfung der RAI durch
die regionalen Beiräte ins Auge gefasst wird.   
Die geltende Rundfunkregulierung, auch gemäß Landesgesetz Nr. 6/2002, sieht vor, dass der Landesbei-
rat für das Kommunikationswesen der RAI Vorschläge zu Sendungen unterbreiten kann. Diesbezüglich
wurde im Gespräch mit der RAI-Spitze in Bozen der Anlass besprochen, das Gedenken an den Ersten
Weltkrieg vor hundert Jahren ausführlich in Hörfunk und Fernsehen zu begleiten, zumal diese Jahrhun-
dertkatastrophe mit zigtausenden Toten an der Dolomitenfront die Abtrennung Südtirols von Österreich
nach sich zog. 
 
Ein zweites mit dem Koordinator der RAI Südtirol besprochenes Thema war die Kennzeichnung von Be-
langsendungen. Diese sollten nach Auffassung des Kommunikationsbeirats deutlich als solche ausgewie-
sen werden, ähnlich der Verpflichtung, Werbung und Produktplatzierungen kenntlich zu machen. 



TÄTIGKEITSBERICHT 2015 
 
 

16 

   
Privatradio in Südtirol 

Scheinbar eine große Vielfalt 
   
Anhand eines Vergleichs mit der Region Toskana, aus der neue Zahlen zu den Radios vorliegen, kann die
Besonderheit der Südtiroler Radio-Welt verdeutlicht werden. Die Vielfalt des Angebots scheint in Südtirol
außerordentlich zu sein: Etwa 20 Sender teilen sich die Frequenzen im Äther, in der Toskana sind es 50.
Im Verhältnis zur Einwohnerzahl dieser beiden Länder stehen den Südtirolern also statistisch dreimal so
viele Lokalsender zur Verfügung wie der toskanischen Bevölkerung. Umgekehrt ist aber das Verhältnis der
im Privatradio beschäftigten Journalisten. In der Toskana arbeiten dreißig Journalisten im Privatradio. Das
ist statistisch mindestens je ein Halbtagsjournalist (oder eine Halbtagsjournalistin) in jedem Radiosender.
In Südtirol stellen hingegen Journalisten bei Privatradios die Ausnahme dar.  Nachrichten und Newsmaga-
zine werden in vielen Fällen von Agenturen angekauft. Selbst bei den meistgehörten deutschen Privatsen-
dern Südtirols ist kein einziger Journalist beschäftigt. 

   
   

PAR CONDICIO 
Eine Herausforderung für Medienund Regierungsverantwortliche 

  
Radio- und Fernsehjournalisten sind jederzeit verpflichtet, die Grundlinien ihrer Sendungen nach den Prin-
zipien des Pluralismus, der Objektivität und der Meinungsvielfalt auszurichten. Dies schreibt das  Gesetz
Nr. 28/2000 („Par Condicio“) vor. Jeweils 45 Tage vor Wahlgängen verschärfen sich diese Auflagen aber
um Einiges. Der Präsident des Kommunikationsbeirats hat im März 2015 auf Anfrage der RAI Südtirol eine
Fortbildungsveranstaltung für Mitglieder der Journalistenkammer geleitet, in der sie über das Par-Condicio-
Gesetz Nr. 28/2000 informiert wurden.   
Journalisten der Printmedien betrifft das Gesetz kaum, wohl aber ihre Kollegen aus der öffentlichen Ver-
waltung. Allen voran im Landespresseamt und in den Gemeindeblättern, einschließlich der Online-Auftritte
der Kommunen.   
So dürfen etwa Regierungsvertreter in den Veröffentlichungen und Kundmachungen ihrer jeweiligen Ver-
waltung nicht mehr namentlich genannt werden. Ihre Kommunikationstätigkeit wird stark eingeschränkt.  
In Gesprächen mit dem Präsidenten des Gemeindenverbandes Andreas Schatzer hat der Beiratspräsident
auf die Problematiken hingewiesen, die aus dieser Bestimmung erwachsen können. Des Weiteren infor-
mierten sich sehr viele Bürgermeister und Gemeindesekretäre beim Beirat über die geltenden Bestimmun-
gen und über Grenz- und Streitfälle innerhalb der Gemeinden.  
Die Ratio des Gesetzes ist jene, die öffentlichen Auftritte von Regierungsverantwortlichen auf ein Mindest-
maß zu beschränken, damit sie nicht als  Wahlkampf genutzt werden können.  
Alle öffentlichen Verwaltungen müssen laut Art. 9 des Par-Condicio-Gesetzes ihre Kommunikationstätigkeit
auf das unbedingt Notwendige herunterfahren, um für die Regierenden an ihrer Spitze keinen bewussten
oder unbewussten Vorteil zu schaffen. 
Dem Landesbeirat obliegt es, über die Einhaltung der Par Condicio – auch seitens der Landesregierung
und der Gemeindeausschüsse - zu wachen und Verstöße durch Ausgleichsmaßnahmen reparieren zu
lassen oder der staatlichen Authority für das Kommunikationswesen zur Sanktionierung weiterzuleiten. 
Im Wahlkampf zu den Gemeindewahlen 2015 kam es nur vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Der Kom-
munikationsbeirat wurde aber wieder mit Dutzenden Anfragen zur Par Condicio befasst, sowohl aus ver-
schiedenen Redaktionen als auch von einzelnen Parteien.  
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DIE SCHLICHTUNGSTÄTIGKEIT IM TELEFONSEKTOR  

1.026 Fälle im Jahr 2015  
  
Die Durchführung des Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und
ihren Nutzern stellt einen konstant wachsenden Aufgabenbereich für den Landesbeirat dar und ist sicher-
lich eine der bürgerfreundlichsten Befugnisse des Landesbeirates, da sie allen Telefonnutzern (Privatper-
sonen, Betrieben und öffentlichen Ämtern) offen steht. 
  
Der Schlichtungsversuch bietet der Bevölkerung die Möglichkeit, Probleme im Telefonbereich über ein
rasches und vor allem unentgeltliches Schlichtungsverfahren zu lösen.  
 
Die Abwicklung der Schlichtungstätigkeit wurde von der Mitarbeiterin des Landesbeirates Silvia Pichler
immer gewissenhaft durchgeführt.  
  

Die Schlichtung im Telefonsektor: 
  

 ist für Bürger unentgeltlich und kann ohne Rechtsbeihilfe in Anspruch genommen werden. 
 ist, vor einem Gang zum Gericht, verpflichtend. 
 Versucht, eine für beide Seiten annehmbare Lösung herbeizuführen. 
 der/die Schlichter/in wird vom Landesbeirat für die Mediation beauftragt, und der Schlich-

tungsversuch findet im Büro des Landesbeirates statt.  
 der Antrag auf einen Schlichtungsversuch (Vordruck) kann mittels E-Mail, Fax oder Post bzw.

direkt an das Beiratsbüro gerichtet werden. 
 
Die stark zunehmende Zahl der eingereichten Schlichtungsanträge ließ den Landesbeirat im Jahr 2015 die
bisherige Höchstzahl von insgesamt 1026 Schlichtungsfällen registrieren. 
   
Die Telefonkunden haben außerdem die Möglichkeit, im Falle von Unterbrechungen der Dienstleistung,
Missbräuchen bzw. nicht ordnungsgemäßen Funktionsweisen des Dienstes, einen Antrag auf eine
schnellstmögliche Aktivierung des Dienstes einzureichen. Damit wird die Telefongesellschaft aufgefordert,
die Erbringung des Dienstes bis zum Abschluss des Schlichtungsverfahrens wiederherzustellen. 
   
Im Jahr 2015 sind beim Landesbeirat 298 Anträge auf solche Dringlichkeitsmaßnahmen eingegangen. Fast
in allen Fällen konnte zur Zufriedenheit der Telefonkunden eine Wiederherstellung des Dienstes erreicht
werden. 
   
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Streitfälle um bemerkenswerte 42 %. Es handelt sich, im
Hinblick auf den niedrigen Personalstand des Beirates (2 Mitarbeiter in Vollzeit), um einen großen Mehr-
aufwand an Arbeit, der nur mehr mit einer Personalaufstockung möglich sein kann, da ein stetiger Zu-
wachs zu verzeichnen ist. 2015 stieg die Anzahl an Schlichtungsfällen – wie oben angegeben – auf 1.026
(2011 – 2015 = + 245 %). Die personelle Ausstattung blieb jedoch unverändert. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die Schlichtungstätigkeit in barer Münze 
   
Die Schlichtungstätigkeit beim Landesbeirat für das Kommunikationswesen stellt für die Bevölkerung nicht
nur in bürokratischer, sondern vor allem auch in finanzieller Hinsicht eine große Unterstützung dar. Im
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abgelaufenen Jahr konnten im Rahmen der Schlichtungstätigkeit den Bürgerinnen und Bürgern 236.380,37
Euro (in Form von  Überweisungen und Gutschriften auf Sim-Karten) zurückerstattet werden. Aus den
Verhandlungen in zweiter Instanz (vgl. Kapitel „Entscheidungen“) lukrieren die Telefonkunden weitere
83.617 Euro.  
   
2015 wurden während der Schlichtungsverhandlungen 439 Einigungen gefunden. Zudem wurden 158 sog.
Vorschlichtungen erzielt. In diesen Fällen gelang durch eine rasche Vermittlung des Beirats eine Einigung
noch vor dem anberaumten Schlichtungstermin. Man kann also von insgesamt 597 positiv ausgegange-
nen Schlichtungsfällen sprechen. Nur in 60 bearbeiteten Fällen konnte keine Einigung erzielt werden,
während bei 75 Schlichtungsverhandlungen eine oder beide Parteien nicht erschienen sind. Diese 75 Fälle
sind neutral zu betrachten, da die Anwesenheit bei der Schlichtungsverhandlung für die Parteien nicht
obligatorisch ist. 
   
Wenn man also nur die positiv bzw. negativ ausgegangenen Fälle heranzieht (siehe Grafik auf der nächs-
ten Seite), erreicht die Einigungsquote 92 %: ein für eine öffentliche Schlichtungsstelle durchaus hoch
einzuschätzender Durchschnitt.  
   

Erfolgsquote der Schlichtungen 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

 
Die Streitfälle nach Telefonanbieter 

   
Statistisch gesehen ist auch die Aufteilung der eingegangenen Anträge nach Telefonanbieter im Bereich
der Schlichtungstätigkeit von Interesse. Nachfolgende Graphik stellt die Anzahl der beim Landesbeirat
eingegangenen Streitfälle pro Telefongesellschaft im Jahr 2015 dar. 
 
Vergleicht man diese Daten mit den Marktanteilen der einzelnen Gesellschaften, so wird deutlich,
bei welchen Anbietern das größte Konfliktpotential vorhanden ist.   
   

Streitfälle in Südtirol 
Fixtelefonanschlüsse  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Die Marktanteile der Anbieter sind italienweit folgendermaßen aufgeteilt: 
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H3G 50%

altri 2% Wind 8%

Vodafone 24%

Telecom Italia 16%

Marktanteile italienweit – Fixtelefonanschlüsse 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Streitfälle in Südtirol – Mobiltelefonanschlüsse  
   

 
 
 

 
 

 
 

 

   
Marktanteile italienweit – Mobiltelefonanschlüsse 
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Vergleicht man die Tabellen der Streitfälle pro Anbieter mit deren Marktanteilen, so kristallisieren sich auch
im Handy-Sektor eklatante Unterschiede in der Häufigkeit von Konflikten heraus.  
   

Streitfälle nach Art der Verträge 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 

Schlichtungen im Telefonsektor nach Art der Streitfälle 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

Italiener am öftesten mit ihren Telefonanbietern im Clinch 
   
Frappierend ist ein Vergleich zwischen den zwei größten Volksgruppen im Land, den Deutschen und den
Italienern. Die Häufigkeit, mit der deutsche und italienische Telefoniekunden Schlichtungsanträge beim
Kommunikationsbeirat einreichen, könnte unterschiedlicher nicht sein. Den 618 Schlichtungen mit italieni-
schen Telefoniekunden stehen 377 Schlichtungen mit deutschen Kunden gegenüber. Nur 7 Schlichtungs-
anträge wurden von Ladinern eingereicht. 
   
Gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung ziehen Italiener gut vier Mal so oft vor den
Schlichter wie Deutsche. Am seltensten sprechen Ladiner bei der Schlichtungsstelle des Beirats
vor.  
   
   

Entscheidung der Streitfälle im Telefonsektor (zweite Instanz) 
   
Ebenso gewissenhaft und stets innerhalb der vorgegebenen Fristen wurden vom zweiten Mitarbeiter des
Landesbeirats, Rag. Mukesh Macchia, die Anträge zur Entscheidung in Streitfällen im Telefonsektor (zwei-
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te Instanz) bearbeitet. Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 46 solche Anträge eingereicht und vom
Landesbeirat auch innerhalb des Jahres abgeschlossen.  
   
Dies sind deutlich weniger Fälle als 2014, weil 2015 eine höhere Erfolgsquote in der erstinstanzlichen
Schlichtung erreicht werden konnte. Die jeweiligen Entscheidungen, die unter Hinzuziehen der zwei
Rechtsanwältinnen Michela Luciani und Sara Tonolli getroffen wurden, bewirkten eine Rückerstattung von
insgesamt 83.617,90 Euro an die betroffenen Telefonkunden. 
   
Insgesamt wurden also durch die Schlichtungstätigkeit und die Entscheidungstätigkeit in zweiter Instanz
den Telefonkunden 325.085,75 Euro zurückerstattet. 
   

 
Eingegangene Entscheidungsanträge in den letzten vier Jahren 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   

Eingegangene Entscheidungsanträge pro Telefongesellschaft 2015 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
   
   

Rückerstattetes Geld an die Kunden in den letzten vier Jahren (in Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
RKA – Register der Kommunikationsanbieter  
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Was ist das RKA? 

   
Das Register für Kommunikationsanbieter (RKA) wurde mit Gesetz Nr. 249/1997 eingeführt. Es handelt
sich um ein einheitliches Register, in dem alle Kommunikationsanbieter eingetragen sind. Es wird auf der
Grundlage der seit 2. März 2009 geltenden Verordnung der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswe-
sen (AGCOM) Nr. 666/08/CONS geführt. 
   
Durch das RKA sollen Transparenz und Offenlegung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt werden, um
die Anwendung der Bestimmungen gegen Medienkonzentrationen zu ermöglichen.  
   
Im RKA Südtirol sind 164 Kommunikationsunternehmen eingetragen (im Trentino sind es 177).  
Die Tätigkeit dieser Unternehmen umfasst das Verlagswesen, Inhalteanbieter in Rundfunk und Internet,
Nachrichtenagenturen, Produzenten von Medienprodukten, Werbeagenturen usw.   
   

   
Wie erfolgt die Eintragung in das RKA? 

   
Sämtliche Informationen zum RKA können der  Webseite http://www.lbk-bz.org entnommen werden, und
zwar in der eigens dem RKA gewidmeten Sektion. 
   
Weitere Auskünfte erteilt unser Büro unter der Telefonnummer 0471 / 287188, Herr Mukesh Macchia. 
 
 
 

  

RKA: Anzahl der Neueinschreibungen in den letzten vier Jahren 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Der Landesbeirat als beratendes Organ von Landtag und Landesregierung 

   
Der Kommunikationsbeirat fungiert u. a. als beratendes Organ des Landes. Neben der bereits erwähnten
Beratung bei der Erarbeitung des neuen Mediengesetzes wurde der Präsident des Beirats auch in eine
Prüfungskommission zur Besetzung der vakanten Stelle des Presseamtsleiters des Landes berufen.  
Aus eigener Initiative verfasste der Beiratspräsident eine Stellungnahme zum Vorschlag der Freiheitlichen,
einen Rundfunkrat nach ausländischem Muster in Südtirol einzurichten. In seiner kritischen Stellungnahme
wies der Beirat vor allem auf die grundlegenden Unterschiede zwischen den italienischen Rundfunkgeset-
zen und jenen des deutschsprachigen Auslandes hin, die die Sinnhaftigkeit eines Rundfunkrates fraglich
erscheinen lasse.  
Im Dezember 2015 wurde der Beiratspräsident von den Landtagsabgeordneten der  Arbeitsgruppe Direkte
Demokratie angehört. Er informierte die Arbeitsgruppe, die das Landesgesetz zur Direkten Demokratie
vorbereitet,  über die Möglichkeiten einer sinnvollen Anwendung von Par-Condicio-Grundsätzen im Lan-
desgesetz zur Direkten Demokratie. Ins Gesetz könne auch ausdrücklich die Wächter- und Schiedsrichter-
funktion des Beirats verankert werden, so der Präsident. Die Rolle des Garanten für das Gesetz würde der
Beirat gegebenenfalls übernehmen, versicherte er. 
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Die Zusammenarbeit mit Berufsverbänden und der Uni Bozen 

   
Aus einem Gespräch mit den Spitzen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Uni Bozen mit Stake-
holdern der Region ging eine Vereinbarung hervor, nach welcher der Beirat Studierende unterstützt, die
das Medienwesen Südtirols zum Inhalt ihrer Diplom- bzw. Doktorarbeiten machen wollen. Die Koordination
dieser Fälle hat Prof. Alex Weissensteiner übernommen.   
 
Mit dem Südtiroler Bauernbund SBB besteht eine Zusammenarbeit zur Rationalisierung der Abwicklung
von Streitsachen im Telekom-Sektor. Der SBB betreut seine Mitglieder in Absprache mit dem Büro des
Kommunikationsbeirats. Eine ähnliche Betreuung seiner Mitglieder strebt offenbar auch der Landesver-
band der Handwerker LVH an, denn ein Mitglied der Verbandsleitung des LVH hat sich in einem Gespräch
mit dem Beirat über die Schlichtungen informiert, die von anderen Berufsverbänden für deren Mitglieder
abgewickelt werden. 

   
Kooperation mit dem Kommunikationsbeirat von Trient 

   
Während auf dem restlichen Staatsgebiet die Beiräte bei den Regionen angesiedelt sind, verfügen die
beiden autonomen Provinzen Trient und Bozen über zwei eigene Beiräte. Mit dem Trientner Kommunikati-
onsbeirat (Comitato provinciale per le Comunicazioni), der ebenfalls nach den Regionalrats- bzw. Land-
tagswahlen 2013 neu besetzt wurde, herrscht bestes Einvernehmen. Konkreter Ausdruck dieses Einver-
nehmens sind gegenseitige Absprachen der Aktivitäten und die Zusammenarbeit bei der Journalistenfort-
bildung.  
Da die Journalistenkammer regional organisiert ist, bietet sich ein gemeinsames Vorgehen mit dem Kom-
munikationsbeirat von Trient geradezu an. Im März 2015 luden die Beiräte die Journalisten der Region zu
einer Informationsveranstaltung an der Universität Bozen zum Thema Jugendschutz ein. Auf der äußerst
gut besuchten Tagung referierten Richter und Staatsanwälte, Soziologen und Mitglieder der Disziplinar-
kommission der Journalistenkammer zum Thema Journalismus und Jugendschutz.  
In einigen Bereichen ist die Zusammenarbeit und gegenseitige Absprache zwischen den Kommunikations-
beiräten von Bozen und Trient geradezu unabdingbar. So beim Monitoring der privaten Fernsehsender und
bei der Bearbeitung der Gesuche um staatliche Fördergelder. Da einige Fernsehsender sowohl im Trentino
als auch in Südtirol ihre Programme verbreiten, muss die territoriale Zuständigkeit der beiden Beiräte ge-
klärt sein. 

   
   

ACH WIE GUT, DASS NIEMAND WEISS… 
Eine Kampagne des Beirats für ethisches Verhalten im Internet. 

   
Mit einem Zitat aus dem Grimm-Märchen von Rumpelstilzchen, dem Troll, der anonym einen Mitmenschen
drangsaliert, hat der Beirat eine breitgefächerte Kampagne zur Erziehung der Internet-User zu mehr Re-
spekt gegenüber Anderen ins Leben gerufen. Mit Inseraten in lokalen Print- und Onlinemedien, sowie mit
Plakaten an Bushaltestellen und Autobussen machte der Beirat die Verfasser von Internet-Kommentaren
auf die Regeln des zivilisierten Dialogs aufmerksam, die auch im Netz gelten sollten. Die Kampagne warb
für Manieren im Internet. Die Slogans der Plakate bzw. der Zweck der gesamten Kampagne wird auf der
Homepage des Kommunikationsbeirats ausführlich erläutert.  
Zu dieser Kampagne, die auch gegen das  Cybermobbing antrat, gab die Authority für das Kommunikati-
onswesen AGCOM ausdrücklich ihre Zustimmung. Die Verantwortliche für die Beziehungen zu den Lan-
desbeiräten, Dr. Maria Pia Caruso, genehmigte auch die Finanzierungsbeteiligung durch AGCOM und die
die Verwendung des AGCOM-Logos. Einige der veröffentlichten Plakate sind im Anhang abgedruckt. 
   
   

Die Rundfunkaufsicht Südtirols in Publikationen 
   
Eine Beschreibung der Rundfunkaufsicht in Südtirol einschließlich eines Vergleichs mit den Aufsichtsbe-
hörden anderer deutschsprachiger Länder in Europa bietet eine neue Publikation, die der Chef der „Unab-
hängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen“ in der Schweiz, Roger Blum, verfasst hat. Das
Buch „Unseriöser Journalismus? Beschwerden gegen Radio und Fernsehen“ ist im UVK-Verlag erschie-
nen. Grundlage für das Kapitel zur Südtiroler Rundfunkaufsicht bildete ein Interview mit Präsident Roland
Turk.  
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Seine eigene Publikation, die als Gutachten im Auftrag der Landesregierung verfasste Broschüre „Nicht
nur Trolle“ hat der Beirat fast ausschließlich online verteilt. Darin wird nicht nur die Regulierung des Rund-
funks in Südtirol beschrieben, sondern auch die Rolle des Journalismus in der Gesellschaft und dessen
Wandel, der mit dem Wachsen des Internet einhergeht. Die Online-Redaktionen sind gezwungen, die Le-
ser als festen Bestandteil des journalistischen Diskurses zu berücksichtigen. Mit den Herausforderungen,
die damit verbunden sind, setzt sich die Broschüre „Nicht nur Trolle“ insbesondere auseinander. 
   

   
Der Beirat als Garant für das Kommunikationswesen ist in seltenen Fällen selbst ein Kom-

munikator 
   
Die Tätigkeiten des Kommunikationsbeirats sind für die Öffentlichkeit von beträchtlichem Interesse. Die
Bürger sollten ausreichend darüber informiert werden, welche Rechte sie in Bezug zu den Massenmedien
haben. Das Recht auf Richtigstellung falscher Nachrichten z. B., das die Kommunikationsbeiräte bei Rund-
funk- und Fernsehmedien stellvertretend für die Geschädigten einfordern können. Weiters die Möglichkeit,
Regelverstöße seitens der Medien anzuzeigen usw. Aber leider musste der Beirat seine Presse- bzw.
Kommunikationsarbeit auch im vergangenen Jahr auf Sparflamme halten, weil seine wenigen Beamten die
Mehrarbeit nicht bewältigen würden, die eine größere Bekanntheit der Dienste des Beirats durch Presse-
berichte nach sich ziehen würde. Das Problem ist nach wie vor der steigende Bedarf an Schlichtungen im
Telefon-Sektor. Im laufenden Jahr 2016 dürfte sich der Personalengpass jedoch lösen.  
 
Im Sommer 2015 häuften sich die Fälle von irreführenden Marketingpraktiken einiger Telefonanbieter, dass
sich der Beirat gezwungen sah, der RAI Südtirol den Vorschlag zu einer Radiosendung über korrekte Tele-
fonverträge zu unterbreiten, um die Bürger vor gewissen Drückermethoden zu warnen. Der Vorschlag
wurde aufgegriffen, aber der Beirat erfuhr auch bei anderen Gelegenheiten die Aufmerksamkeit der Pres-
se. Etwa bei der Vorstellung des Jahresberichts im Landtag, sowie anlässlich einer Pressekonferenz aller
Beiräte Italiens im römischen Senat mit Informationen über die Gesamtbilanz aus allen Regionen. 
   

   
Kurse zur Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit dem Amt für Film und Medien 

   
2015 wurde ein bewährtes Gemeinschaftsprogramm zur Medienbildung weiter ausgebaut. Der fruchtbrin-
genden Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Film und Medien ist es zu verdanken, dass während des
Jahres eine Vielzahl an Kursen für Lehrpersonen, Multiplikatoren und Interessierte angeboten werden
konnte, um Medienbildung und Medienkompetenz in der Bevölkerung, besonders aber bei den Kindern
und Jugendlichen zu fördern. Die Neugier und Risikobereitschaft der Jugend im Umgang mit dem Medium
Internet  macht sie besonders anfällig für die Gefahren, die im Netz lauern.  
In Absprache mit dem Kommunikationsbeirat veranstaltete das Amt für Medien Kurse zu folgenden The-
men:  
- Sicherer Umgang mit Internet;   
- Einsatz von Social Media in der Schule;  
- Suchtpotential Handy, Internet und Computerspiel;  
- Gruppendynamik der Vernetzung;  
- Cybermobbing: ein ernstes Problem an den Schulen;  
- Urheberrecht im Internet. 
 
Weitere Titel von Bildungsveranstaltungen des Jahres 2015: „Medienanalyse“, „Medien, Macht und Mani-
pulation“, „Internet-Recherche“, „Aktuelle Trends im Internet“. 
 
Erfreulich ist das rege Interesse für die Kurse zur Medienbildung. Insgesamt gingen mehr Anmeldungen
ein als Kursplätze zur Verfügung standen. 
   

   
Fernsehbilder von Flüchtlingen am Bozner Bahnhof 

Landesrätin Stocker führt Beschwerde 
   
Als im Frühling 2015 am Bozner Bahnhof mit dem Anrollen einer ersten Flüchtlingswelle viele Fernseh-
teams Aufnahmen von durchreisenden Flüchtlingen machten, beschwerte sich Landesrätin Martha Stocker
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schriftlich beim Landesbeirat über Fernsehbilder, welche die Würde von Menschen, die sich in schwierigen
Situationen befinden, insbesondere von Kindern, nicht genügend respektierten. Da Stocker keine bestimm-
te Sendung anführte, konnte der Beirat nicht feststellen, ob wirklich die in den Rundfunkgesetzen veranker-
ten Pflichten zum Schutz der Menschenwürde und der Jugend verletzt worden waren. Aber ein Schreiben
des Beirats an alle TV-Stationen Südtirols trug zur Sensibilisierung der Reporter für das in Südtirol damals
noch neue Phänomen von massenhafter Zuwanderung und der damit verbundenen Not bei. Es wurden
jedenfalls keine Szenen identifiziert, die gegen die Bestimmungen verstoßen hätten, sodass es auch zu
keinem Disziplinarverfahren kam. 

   

   
Personalaufnahme verzögert sich, die Leidtragenden sind die privaten Medienunterneh-

men. 
   
Die im November 2015 vom Landtag genehmigte zusätzliche Beamtenstelle für den Beirat ist besonders
begrüßenswert, weil die tägliche Arbeit mit den Telekom-Unternehmen und deren Kunden im weit stärker
zugenommen hat als erwartet. Nach einer Steigerungsrate von 30 % im Jahr 2014 nahm die Zahl der
Streit-Akten diesmal um 40 Prozent zu. Nur der unermüdliche Einsatz der beiden Beamten im Beiratsbüro
und ihre stabile Gesundheit – die Abwesenheitsrate wegen Krankheit lag 2015 nahe bei Null – haben bis-
her den Kollaps verhindert.     
Es ist jedoch bedauerlich, dass die Umsetzung des Landtagsbeschlusses auf sich warten lässt. Die Ein-
stellung von Personal wurde buchstäblich in der Zielgeraden gestoppt. Mit der Begründung, dass zualler-
erst das Synergiepotential der verschiedenen Garantenstellen des Landes ausgelotet werden müsse.  
Wegen dieses Aufnahmestopps hat der Landesbeirat für das Kommunikationswesen seine Zusage nicht
einhalten können, die Bearbeitung der Gesuche um Landesbeihilfen an Südtirols Medienunternehmen
rasch abzuschließen. Der Beirat ist äußerst unglücklich darüber, dass er dieser Verpflichtung nicht nach-
kommen konnte, aber sie wurde in der Gewissheit eingegangen, dass die im November beschlossene
Personalaufstockung reibungslos über die Bühne gehen würde.  
   

   
„Inspektion“ der Authority in Bozen 

Die Funktionärinnen aus Rom sind mit der Arbeit des Landesbeirats zufrieden 
   
Am 14. Dezember 2015 besuchten Funktionärinnen der Authority AGCOM die Büros des Landesbeirats.
Sie überprüften, ob die von AGCOM an den Beirat delegierten Befugnisse vereinbarungsgemäß ausgeübt
werden. Dabei wurde in erster Linie die personelle Unterbesetzung der Beiratsbüros festgestellt und ange-
regt, mit AGCOM-Mitteln eine zusätzliche Person zu beschäftigen. Weiters rieten die beiden Funktionärin-
nen Dr. Lina Falvella und Dr. Bruna Perri zur Automatisierung einiger Abläufe der Schlichtungsverfahren
durch eine geeignete Software.  
 
Die Anregung hat der Beirat sofort aufgegriffen und den Ankauf der Software in die Wege geleitet. Obwohl
die  Schlichtungen letzthin nicht mehr innerhalb der vorgegebenen Frist von 30 Tagen abgewickelt werden
können, zeigte sich die Delegation der AGCOM insgesamt zufrieden mit der Arbeit des Beirats. Im Report
zur Inspektion (siehe Anhang) wurde vermerkt, dass im kommenden Jahr auch RAI Südtirol in Bezug auf
Pluralismus und Jugendschutz zu monitorieren sei. Die Geldmittel der AGCOM für das Monitoring, die
Schlichtungen und das Register ROC/RKA liegen bei 60.149,62 Euro jährlich.  

   
   

Die Finanzpolizei in den Büros des Beirats 
Die Staatsbeiträge an private Fernseh-Unternehmer werden überprüft. 

   
Am 21. Oktober 2015 wurden zwei Finanzbeamte in den Büros des Kommunikationsbeirats vorstellig, um
Dokumente mitzunehmen, die ein Fernsehunternehmen mit seinem Gesuch um Staatsbeiträge dem Beirat
zugesandt hatte. Der erste Schrecken im Büro legte sich, als klar wurde, dass dieses Unternehmen und
nicht der Beirat im Visier der Finanzer stand. Aber auch dieser müsste sich nur Sorgen machen, wenn sein
Gesuch nicht in Ordnung wäre, denn die Aktion der Finanzwache war auf mehrere Regionen ausgedehnt
und eine routinemäßige Überprüfung der Staatsbeiträge, die alljährlich an die lokalen Fernseh-Sender
ausbezahlt werden, wenn sie eine Mindestanzahl von vier dauerhaft beschäftigten Mitarbeitern nachweisen
können. Ein Minimalstandard, den jeder TV-Sender leicht erreichen dürfte. Die derzeitige Größe der Südti-
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roler Fernsehanbieter lässt eine staatliche Fördersumme von bis zu 200.000 Euro jährlich zu. 
   
   

Die Sitzungen des Beirats:  
Dringliche Entscheidungen und langfristige Planung  

   
Im Falle von Anzeigen wegen Verletzungen des Par-Condicio-Gesetzes, des Kinder- und Jugendschutzes,
oder des Rechts auf Richtigstellung unwahrer Nachrichten tritt der Beirat zu Dringlichkeitssitzungen zu-
sammen um die notwendigen Maßnahmen unverzüglich einzuleiten bzw. Entscheidungen zu treffen.  
   
Ein fester Bestandteil dieser Sitzungen ist die Entscheidung in Streitfällen des Telefonsektors. Es handelt
sich um Fälle, die in den beiden vorherigen Schlichtungsinstanzen zu keiner Einigung geführt haben. Der
Beirat entscheidet also in dritter Instanz. Seine Schiedssprüche sind ein gültiger Rechtstitel, der nur noch
vor dem Verwaltungsgericht der Region Latium oder der ordentlichen Gerichtsbarkeit angefochten bzw.
weiterverfolgt werden kann. Von den gut 1000 Schlichtungsfällen, die der Beirat 2015 abwickelte, gelang-
ten nur elf bis in die erwähnte dritte Instanz, der Entscheidung durch den Beirat. Dieser  hatte deutlich
seltener einzugreifen als im Vorjahr. Ein Umstand, der der verbesserten Schlichtungsmoral von Vodafone
zuzuschreiben ist. Eine Verbesserung, die auf Drängen der Beiräte von Trient und Bozen zustande ge-
kommen ist.   
   
Last but not least dienen die Beiratssitzungen, die etwa ein Mal pro Monat stattfinden, der Ausarbeitung
des Tätigkeitsprogramms und der Beschlussfassung aller ihm obliegenden Maßnahmen wie etwa die An-
nahme und Überprüfung der Beitragsgesuche der Medien.  
Entfallen ist seit 2015 hingegen die Kontrolle der Werbeausgaben öffentlicher Betriebe. 25 % ihrer Werbe-
ausgaben müssen öffentliche Betriebe und Verwaltungen bei Rundfunkunternehmen tätigen. Die staatliche
Vorgabe von 15 % wurde mit Landesgesetz Nr. 6 aus dem Jahr 2002 auf 25 % angehoben, um den priva-
ten lokalen Rundfunk noch besser zu stützen als im restlichen Staatsgebiet. 
   
   

 
Koordinierung der regionalen Beiräte 
Gespräche mit der Authority AGCOM 

    
Die Präsidenten der Beiräte für das Kommunikationswesen aus allen Regionen und den autonomen Pro-
vinzen Bozen und Trient treffen sich etwa acht bis neun Mal pro Jahr am Sitz ihres Koordinierungsaus-
schusses in der Via Cossa in Rom, am Hauptquartier der Präsidentenkonferenz der Regionalräte und
Landtage von Trient und Bozen. Dies weil die Kommunikationsbeiräte bei den Regionalräten bzw. Landta-
gen angesiedelt sind.  
 
Die Treffen der Beiratspräsidenten dienen der Abstimmung der Gesetzesinterpretationen und der Anglei-
chung der Implementierungen von  Aufgaben, die AGCOM und Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung
an die Beiräte übertragen werden. Weiters werden die Treffen für Gespräche mit der Authority AGCOM
genutzt und für die Vorbereitung eines neuen Rahmenabkommens zwischen AGCOM und Beiräten.  
 
Dem großen Entgegenkommen der AGCOM-Funktionärin für die Beziehungen zu den regionalen Beiräten,
Dr. Maria Pia Caruso, ist es zu verdanken, dass die Zusammenarbeit mit AGCOM gut funktioniert. Caruso
kümmert sich auch um die ständige Weiterbildung in den von AGCOM an die Landesbeiräte delegierten
Befugnissen. 
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ZUSAMMENFASSUNG  
UND SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

Der Beirat – eine Institution, die Gewinne generiert 
   
Aus dem Landesbeirat, eigentlich ein beratendes Organ des Landes und eine Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen, ist seit vier, fünf Jahren immer mehr ein Dienstleister im Bereich der Telekommu-
nikation geworden. Und dieser Trend hält unvermindert an: Das Personal des Beirats wird jedes Jahr stär-
ker von den Streitfällen zwischen Kunden und Anbietern des Telefonsektors beansprucht, sodass sie für
die Begleitung von Eigeninitiativen des Beirats kaum mehr Zeit haben. Im statistischen Durchschnitt wi-
ckeln die beiden Beamten pro Tag vier Streitschlichtungen ab; zwei am Vormittag, zwei am Nachmittag.
Diese intensive Arbeit macht aus dem Beirat eine gewinnbringende Einrichtung. Gewinnbringend für
die Telefonkunden. Denn die 325.000 Euro an ungerechtfertigten Telefongebühren, die sie letztes Jahr
dank der Schlichtungstätigkeit des Beirats von den Telfonanbietern zurückerstattet bekamen, machen
deutlich mehr aus, als die gesamten Kosten für die Führung des Beiratsbüros und die Ausübung aller sei-
ner Zuständigkeiten.   
 
Der Aufwand im Telefonsektor entsteht u. a. wegen grenzwertiger Methoden der Kundenakquise, die man-
che Telekommunikationsanbieter an den Tag legen. Daraus erwächst ein großes Bedürfnis der Kunden
nach Beratung. Die Zahl der telefonischen Beratungen liegt bei 4000 bis 5000 pro Jahr! Zur Verteidigung
der Telekom-Unternehmen muss aber auch erwähnt werden, dass sie sich an den Kosten für die Streit-
schlichtungen beteiligen, und zwar durch die Pflichtbeiträge, die sie  an die Authority für das Telekommuni-
kationswesen AGCOM abführen.  
 
Welche sind die anderen, zusätzlichen, aber ureigenen institutionellen Aufgaben des Beirats? Da ist etwa
die Anregung der elektronischen Medien zu einer Weiterentwicklung, vor allem aber zu einer fairen, vielfäl-
tigen und korrekten Programmgestaltung und Berichterstattung; eine weitere Aufgabe ist die Erforschung
des Kommunikationswesens zum Zweck einer Verbesserung der Massenmedien; dann die Medienbildung
und die Überwachung der Medien. Die geringe Zahl an vorgebrachten Beschwerden  lassen den Schluss
zu, dass in den Redaktionen im Großen und Ganzen korrekt gearbeitet wird. Die wenigen Rückmeldungen,
Anregungen und Beanstandungen seitens des Publikums und der Politik betreffen ohnehin fast ausschließ-
lich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Presse.  
 
Die Unterstützung der privaten Radio-, TV- und Onlinemedien durch öffentliche Beiträge wird nun durch ein
neues Landesgesetz geregelt, dessen Ausarbeitung der Beirat über Monate eng begleitete, und dessen
Umsetzung ihm zum Teil anvertraut wurde. Eine Sensibilisierungskampagne zum korrekten, respektvollen
Dialog in Nutzerforen des Internet war ein weiterer Schwerpunkt des Beirats.  
 
Da ist auch die Information auf breitester Ebene: Journalisten über die Auflagen der Medienaufsicht, die sie
betreffen, Lehrer und Jugendliche über die Chancen und Gefahren der neuen Medien und die öffentlichen
Verwaltungen über die Einschränkungen durch die Par Condicio, die Gesetzesbetimmungen zur Gleichbe-
handlung im Wahlkampf. Der Beirat hatte ein offenes Ohr für Anfragen seitens der Medien und der vielen
Gemeindeverwalter. Letztere begegnen dem Par-Condicio-Gesetz sozusagen im Nahkampf: bei Gemein-
dewahlen, wo sich die Kandidaten bestens kennen und deshalb jeden Schritt ihrer Konkurrenten beobach-
ten können.    
 
In Zusammenarbeit mit dem Beirat der Provinz Trient hat der Kommunikationsbeirat eine große Fortbil-
dungsveranstaltung der Journalisten zum Jugendschutz in den Medien organisiert. Der Schutz der Jugend
im Rundfunk ist eine der Kernaufgaben der Beiräte.  
 
Lehrer und Schüler standen hingegen im Fokus einer ganzen Reihe von Bildungsveranstaltungen zu Me-
dienkompetenz im Allgemeinen und zu Online-Medien im Besonderen, die der Beirat bereits seit Jahren
mit dem Amt für Film und Medien anbietet. Mit denselben Partnern entstand auch die herausragende Ta-
gung über die Folgen eines neuen Phänomens im Internet: die Kommentare der Leser in Newsportalen. 
 
Im Umgang mit diesen neuen Medien will sich der Beirat gleich verhalten wie bei den traditionellen: keine
Überreglementierung unterstützen, sondern überzeugen durch Sensibilisierung der Akteure. Der Beirat
sollte im Idealfall  auch ohne besondere Strenge ein Garant für Fairness und Vielfalt in der Massenkom-
munikation sein können. 
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